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Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft
Einbeck 

– ISIN: DE0006058001 –  

– WKN: 605800 –

Wir laden unsere Aktionäre zu der  

am Mittwoch, den 22. Juni 2016, 10.00 Uhr,  

(Einlass ab 09:00 Uhr) 

in der Stadthalle Northeim, Medenheimer Straße / Grafenhof, 

37154 Northeim, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung: 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
Einbecker Brauhaus AG zum 31. Dezember 2015. Vor
lage des Lageberichts für die Gesellschaft sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015

Die vorgenannten Unterlagen sind nach den aktiengesetz-
lichen Vorschriften der Hauptversammlung zugänglich zu 
machen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz
gewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 
des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von € 312.881,52, der 
sich aus dem Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 
in Höhe von € 444.085,53, Einstellung von € 200.000,00 in die 
anderen Gewinnrücklagen und dem Gewinnvortrag in Höhe 
von € 68.795,99 zusammensetzt, wie folgt zu verwenden:

€ 0,07 Dividende je Stückaktie  
auf die dividendenberechtigten 
Stückaktien von 2.728.987 Stück € 191.029,09

Vortrag auf neue Rechnung € 121.852,43

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern, die 
im Geschäftsjahr 2015 dem Vorstand angehörten – auch 
dem im Laufe des Geschäftsjahres 2015 ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglied Walter Schmidt –, für dieses Geschäftsjahr 
Entlastung zu erteilen.
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6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss 
des Gewinnabführungsvertrages mit der Hanse Service 
und Logistik GmbH, Einbeck als Organgesellschaft

Die Einbecker Brauhaus AG hat als Obergesellschaft  
(Organträger) mit der Hanse Service- und Logistik GmbH 
als Untergesellschaft (Organgesellschaft) und gleichzeitig  
100%iger Tochtergesellschaft der Einbecker Brauhaus AG  
am 05. April 2016 einen Gewinnabführungsvertrag abge-
schlossen. Die Hanse Service- und Logistik GmbH mit dem 
Sitz in Einbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts  
Göttingen unter HRB 201481 eingetragen. Voraussetzung 
für die Wirksamkeit des Gewinnabführungsvertrages ist  
die Zustimmung der Hauptversammlung der Einbecker  
Brauhaus AG sowie die Eintragung im Handelsregister der 
Hanse Service- und Logistik GmbH. Da die Einbecker Brau-
haus AG alleinige Gesellschafterin der Hanse Service- und 
Logistik GmbH ist, bedarf es im Gewinnabführungsvertrag 
keiner Regelung betr. Ausgleichsansprüche an „Außen- 
stehende Gesellschafter“ i.S.d. §§ 304 ff. AktG und/oder  
einer Prüfung des Gewinnabführungsvertrages durch einen 
sachverständigen Vertragsprüfer (§ 293b AktG). Die Gesell- 
schafterversammlung der Hanse Service- und Logistik GmbH 
in Person der Einbecker Brauhaus AG hat dem Gewinn- 
abführungsvertrag am 05. April 2016 zugestimmt.

Der wesentliche Inhalt des Gewinnabführungsvertrages ist:

Die Untergesellschaft ist verpflichtet, ihren gesamten, 
für das jeweilige Geschäftsjahr nach den maßgeblichen 
handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn  
an die Einbecker Brauhaus AG abzuführen. Die  
Untergesellschaft darf Beträge aus dem Jahresüber-
schuss nur insoweit in andere Gewinnrücklagen (§ 272 
Abs. 3 HGB) einstellen, als dies handelsrechtlich zu-
lässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer des 
Gewinnabführungsvertrages gebildete andere Gewinn-
rücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind auf Verlangen 
der Einbecker Brauhaus AG aufzulösen und zum Aus-
gleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder  
als Gewinn abzuführen. Die Abführung von Beträgen aus 
der Auflösung von anderen Gewinnrücklagen, die vor Be-
ginn des Gewinnabführungsvertrages gebildet wurden, 
oder von Kapitalrücklagen ist ausgeschlossen. § 301 
AktG ist in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 

Die Einbecker Brauhaus AG verpflichtet sich gegenüber 
der Untergesellschaft, etwaige Verluste der Untergesell-
schaft zum Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts
rats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern,  
die im Geschäftsjahr 2015 dem Aufsichtsrat angehörten, für 
dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet 
mit der Beendigung der Hauptversammlung am 22. Juni 2016. 
Der Aufsichtsrat ist gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, 
§ 4 DrittelbG 2004 und § 8 Abs. 1 der Satzung aus vier von 
der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu 
wählenden Mitgliedern zusammenzusetzen. Die Hauptver-
sammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Anteilseigner 
folgende Herren in den Aufsichtsrat zu wählen, deren Amts-
zeit mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 
22. Juni 2016 beginnt 

(1)  Jürgen Brinkmann, Heinersreuth; Geschäftsführer

(2)  Robert A. Depner, Bergisch-Gladbach;  
Vorstandsvorsitzender eines Finanzdienstleisters

(3)  Dr. Wilhelm Helms, Hannover; Rechtsanwalt und  
Notar a. D.

und 

(4)  Tobias Waltl, Mindelheim; Geschäftsführer 

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 der Satzung in Verbindung mit  
§ 102 Abs. 1 AktG gilt die Amtsdauer der neu gewählten  
Mitglieder bis zum Ende der Hauptversammlung, die über  
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, 
gleichzeitig mit den von ihr zu wählenden Aufsichtsrats- 
mitgliedern der Aktionäre folgendes Ersatzmitglied zu wählen 
mit der Maßgabe, dass es Mitglied des Aufsichtsrats wird, 
wenn Herr Dr. Wilhelm Helms als Mitglied des Aufsichtsrats 
vor Ablauf seiner regulären Amtszeit das Amt niederlegt, ab-
berufen wird oder aus einem sonstigen Grund ausscheidet:

Kai-F. Binder, Pforzheim; Unternehmer

Die Amtszeit des in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatz-
mitglieds endet spätestens mit Ablauf der Amtszeit des weg-
gefallenen Aufsichtsratsmitglieds, demnach mit Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das  
Geschäftsjahr 2020 beschließt.
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Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unserer Gesellschaft un-
verzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten 
Unterlagen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:

Die Hauptversammlung der Einbecker Brauhaus AG stimmt 
dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen 
der Einbecker Brauhaus AG und der Hanse Service- und  
Logistik GmbH vom 05. April 2016 hiermit zu.

7. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Er
mächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten  
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi 
nation dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum  
Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines 
Bedingten Kapitals 2016, über die Aufhebung der beste
henden Ermächtigung zur Ausgabe von Options oder 
Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver
schreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente), 
über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011 sowie 
über die entsprechende Satzungsänderung

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 12. Juli 2011 ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 12. Juli 2016 einmalig oder mehr-
mals Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen 2011“) 
im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro fünf Millionen mit  
oder ohne Laufzeitbegrenzung auszugeben. Zur Bedienung 
der Schuldverschreibungen 2011 wurde ein Bedingtes Kapi-
tal 2011 in Höhe von 

Euro 1.441.800,00 geschaffen. Von dieser Ermächtigung 
wurde durch Ausgabe von Genussrechten im Nennwert 
von insgesamt Euro 500.000,00 mit einem Wandlungsrecht 
in Aktien der Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.  
Sämtliche ausgegebenen Genussrechte wurden im Jahr 
2014 in Aktien der Gesellschaft gewandelt. Durch die Ge-
nussrechtswandlung hat sich das bedingte Kapital in Höhe 
von Euro 1.441.800,00 auf Euro 883.805,00 vermindert (vgl. 
§ 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft).

Zugunsten einer möglichst großen Flexibilität bei der  
Möglichkeit zur Begebung von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten bzw. Gewinnschuld-
verschreibungen sollen die bestehende Ermächtigung und 
das bestehende Bedingte Kapital 2011 aufgehoben und 

den Vorschriften gemäß § 302 AktG in seiner jeweils gül-
tigen Fassung auszugleichen.

Soweit bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
wirtschaftlich begründet und rechtlich zulässig, ist es 
möglich, unterjährig Abschlagszahlungen auf den ab-
zuführenden Gewinn bzw. den auszugleichenden  
Jahresfehlbetrag zu leisten, um eine Finanzierung  
beider Unternehmen zu gewährleisten. Die Abschlags-
zahlungen sind auf den am Ende eines Geschäfts- 
jahres abzuführenden Gewinn oder den auszugleichen-
den Fehlbetrag anzurechnen. Überzahlungen sind zu er-
statten.

Der Gewinnabführungsvertrag wird mit seiner Eintra-
gung in das Handelsregister des Sitzes der Unterge-
sellschaft wirksam und gilt bei Eintragung im Jahr 2016 
rückwirkend für das gesamte Geschäftsjahr 2016. Der 
Vertrag wird zunächst bis zum Ablauf der Mindest- 
laufzeit fest geschlossen. Die Mindestlaufzeit be-
trägt fünf Zeitjahre gerechnet ab Beginn desjenigen  
Geschäftsjahres (Wirtschaftsjahres) der Untergesell-
schaft, in dem dieser Vertrag wirksam wird. Im Übrigen 
ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer geschlossen 
und kann mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende  
des Geschäftsjahres (Wirtschaftsjahres) der Obergesell-
schaft – erstmals zum Ablauf der Mindestlaufzeit (bei 
Eintragung des Gewinnabführungsvertrages in 2016 also 
frühestens zum 31.12.2020) – gekündigt werden. Das 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt.

Beginnend mit dem heutigen Tag der Einberufung bis zum 
Beginn der Hauptversammlung liegen in den Geschäfts- 
räumen der Einbecker Brauhaus AG, Papenstraße 4–7, 
37574 Einbeck folgende Unterlagen zur Einsicht aus:

•  Eine Abschrift des Gewinnabführungsvertrages vom  
05. April 2016.

•  Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der  
Einbecker Brauhaus AG für die letzten drei Geschäfts-
jahre, die Jahresabschlüsse der Hanse Service- und 
Logistik GmbH für die letzten drei Geschäftsjahre,  
sowie 

•  Der gemeinsame Bericht des Vorstands der Einbecker 
Brauhaus AG und der Geschäftsführung der Hanse  
Service- und Logistik GmbH zum Abschluss des  
Gewinnabführungsvertrages nach § 293a AktG.
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werden. Alle Teilschuldverschreibungen sind mit  
unter sich jeweils gleichrangigen Rechten und 
Pflichten zu versehen.

cc)  Bezugsrecht der Aktionäre, Bezugsrechtsaus
schluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 
zu. Die Schuldverschreibungen können auch von  
einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder Unter- 
nehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG  
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
die Schuldverschreibungen auszuschließen

 – sofern die Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten gegen Barleistung ausge-
geben werden und der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden 
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuld-
verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibun-
gen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten auf Aktien, 
auf die ein rechnerischer Anteil am Grundka-
pital von insgesamt nicht mehr als 10 % des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieser Ermächtigung – oder, falls dieser 
Wert geringer ist zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung - entfällt. Auf diese Begren-
zung sind Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge- 
geben oder veräußert werden. Ferner sind Ak- 
tien anzurechnen, die aufgrund einer während  
der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grund-
lage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts entspre-
chend dieser Vorschrift begebenen Schuldver-
schreibung auszugeben oder zu gewähren sind;

 – soweit die Schuldverschreibungen insbesonde-
re im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben, Unternehmens- 

durch eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Ge-
nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombination dieser Instrumente) sowie durch ein neues 
bedingtes Kapital, das der Bedienung von Wandlungs- und/
oder Optionsrechten aus dieser neuen Ermächtigung dient, 
ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
daher vor zu beschließen: 

a)  Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver
schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Ge
nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts

aa)  Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum,  
Aktienzahl

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 21. Juni 2021 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen 
lautende Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination  
dieser Instrumente) – zusammen „Schuldver
schreibungen“ – im Gesamtnennbetrag von bis  
zu Euro 5.000.000,00 mit oder ohne Laufzeit- 
begrenzung zu begeben und den Inhabern bzw. 
Gläubigern von solchen Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte für Stückaktien 
der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des  
Grundkapitals von bis zu Euro 1.441.800,00 nach 
näherer Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. 
Wandelanleihebedingungen bzw. Genussrechts- 
bedingungen (jeweils „Bedingungen“) zu gewähren. 

bb) Gegenleistung, Teilschuldverschreibungen

Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann ge-
gen Bareinlage oder Sacheinlage erfolgen. Die 
Schuldverschreibungen werden in Euro begeben. 
Die Schuldverschreibungen können außer in Euro 
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 
Euro-Gegenwert bei der Ausgabe der Schuldver-
schreibung – in der gesetzlichen Währung eines 
OECD-Landes begeben werden. 

Die Schuldverschreibungen können einmalig oder 
mehrmals, insgesamt oder in Teilen sowie auch 
gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben 
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(i) Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung aufgrund einer anderen Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder ver-
äußert werden oder die (ii) aufgrund von während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der 
Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind.

dd)  Options und Wandlungsrechte

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschrei- 
bungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein  
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 
Inhaber bzw. Gläubiger nach Maßgabe der jeweili-
gen Bedingungen zum Bezug von Stückaktien der 
Gesellschaft berechtigen oder verpflichten. Das 
Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division 
des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung 
durch den Optionspreis für eine Stückaktie der Ge-
sellschaft. Das Umtauschverhältnis kann auf ein 
Optionsverhältnis mit voller Zahl gerundet werden; 
ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende  
Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann 
vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt 
und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige 
Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschrei-
bung zu beziehenden Stückaktien der Gesellschaft 
darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuldver-
schreibung nicht überschreiten.

Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem 
Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung 
beigefügt werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen erhalten die jeweiligen Inhaber bzw. Gläu-
biger das Recht bzw. haben die Pflicht, diese nach 
näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegen-
den Bedingungen in Stückaktien der Gesellschaft 
zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich 
aus der Division des Nennbetrags oder eines unter  
dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer 
Wandelschuldverschreibung durch den festge- 
setzten Wandlungspreis für eine Stückaktie der 
Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann auf 
ein Wandlungsverhältnis mit voller Zahl gerundet 
werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu 
leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen 
kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammen-

teilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb 
von Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften gegen Sacheinlagen  
bzw. -leistungen ausgegeben werden, sofern der 
Wert der Gegenleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Wert der Schuldverschreibung 
steht; 

 – soweit dies erforderlich ist, um Spitzenbeträge 
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, 
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses er-
geben;

 – soweit Genussrechte oder Gewinnschuldver-
schreibungen ohne Wandlungsrecht, Options- 
recht oder Wandlungs- bzw. Optionspflicht aus-
gegeben werden, wenn diese Genussrechte 
oder Gewinnschuldverschreibungen obligations- 
ähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitglied-
schaftsrechte in der Gesellschaft begründen, kei-
ne Beteiligung am Liquidationserlös gewähren 
und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grund-
lage der Höhe des Jahresüberschusses, des  
Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet 
wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Ver- 
zinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 
zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Markt-
konditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen 
entsprechen;

 – soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern von Wandlungs- und Options-
rechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. ent-
sprechender Wandlungs- und Optionspflichten 
ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, 
wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte bzw. 
Erfüllung dieser Pflichten zustünden.

Jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts darf unter dieser  
Ermächtigung nur erfolgen, wenn der auf die Summe 
der neuen Aktien, die aufgrund einer solchen Schuld-
verschreibung auszugeben sind, entfallende rechne-
rische Anteil des Grundkapitals 20 % des Grundkapi-
tals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert gerin-
ger ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung. Auf diese Grenze werden angerechnet 
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der Gesellschaft kommt (etwa durch eine Kapital- 
erhöhung oder Kapitalherabsetzung oder einen  
Aktiensplit) oder beispielsweise im Zusammenhang 
mit Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Um-
wandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer Er- 
eignisse mit Auswirkungen auf den Wert der  
Options- bzw. Wandlungsrechte, die während der 
Laufzeit der Schuldverschreibungen eintreten. Ver-
wässerungsschutz bzw. Anpassungen können ins-
besondere durch Einräumung von Bezugsrechten, 
durch Veränderung des Wandlungs-/Optionspreises 
sowie durch die Veränderung oder Einräumung von 
Barkomponenten vorgesehen werden.

ff) Anleihebedingungen

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen kön-
nen auch eine Options- oder Wandlungspflicht zum 
Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt 
(jeweils auch „Endfälligkeit“) begründen oder das 
Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit 
den Inhabern von Schuldverschreibungen mit ei-
nem Wandlungs- oder Optionsrecht ganz oder teil-
weise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags  
Aktien der Gesellschaft zu gewähren oder dass 
eine Kombination der Erfüllung in Aktien und einer 
Barzahlung erfolgt. In diesem Fall kann der Wand-
lungs- oder Optionspreis für eine Stückaktie dem 
volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs 
der Aktien der Gesellschaft an der Mittelstandsbörse 
Deutschland, Hannover (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) während der zehn (10) aufeinan-
derfolgenden Börsenhandelstagen vor oder nach 
dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn 
dieser unterhalb des unter vorstehender lit. a) ee) 
genannten Mindestpreises liegt.

Schließlich können die Anleihebedingungen vorse-
hen, dass im Fall der Wandlung die Gesellschaft 
den Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Ge-
sellschaft gewährt, sondern einen Geldbetrag zahlt, 
der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden 
Aktien dem volumengewichteten durchschnittlichen  
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft an der  
Mittelstandsbörse Deutschland, Hannover (oder ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der 
zehn (10) aufeinanderfolgenden Börsenhandels- 
tagen vor oder nach Erklärung der Wandlung oder 
der Optionsausübung entspricht. 

gelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der 
anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 
auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der ein-
zelnen Teilschuldverschreibung nicht überschreiten.

Vorstehende Angaben gelten entsprechend, wenn 
das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht sich 
auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldver-
schreibung bezieht. 

ee) Options bzw. Wandlungspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Op-
tionspreis für eine Aktie darf 80 % des Kurses der 
Aktien der Gesellschaft an der Mittelstandsbörse 
Deutschland, Hannover (oder einem vergleichbaren  
Nachfolgesystem) – mit Ausnahme der Fälle, in  
denen eine Options- oder Wandlungspflicht vorge-
sehen ist – nicht unterschreiten. Maßgeblich dafür ist 
der volumengewichtete durchschnittliche Schluss-
kurs an den letzten zehn (10) Börsenhandelstagen  
vor dem Tag der Beschlussfassung durch den  
Vorstand über die Begebung der jeweiligen Schuld-
verschreibungen. Für den Fall der Einräumung eines  
Bezugsrechts sind die Tage des Bezugsrechts- 
handels mit Ausnahme der beiden letzten Börsen-
handelstage des Bezugsrechtshandels maßgeblich. 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Wand-
lungs-/Optionspflicht kann der Wandlungs-/Options-
preis mindestens entweder den oben genannten 
Mindestpreis betragen oder dem volumengewich-
teten durchschnittlichen Kurs der Aktien der Gesell-
schaft an mindestens drei (3) Börsenhandelstagen 
an der Mittelstandsbörse Deutschland, Hannover  
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
unmittelbar vor der Ermittlung des Wandlungs-/ 
Optionspreises gemäß den jeweiligen Bedingun-
gen entsprechen, auch wenn dieser Durchschnitts-
kurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises 
(80 %) liegt. § 9 Abs. 1 AktG sowie § 199 Abs. 2 AktG 
bleiben unberührt.

Bei mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.  
Wandlungs- oder Optionspflichten verbundenen 
Schuldverschreibungen kann der Wandlungs- oder 
Optionspreis unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG 
aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach 
näherer Bestimmung der Bedingungen dann er-
mäßigt werden, wenn es während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen 
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Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten, durch die Erfüllung von 
Wandlungspflichten oder durch die Ausübung von An-
dienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Abweichend 
hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats festlegen, dass die neuen Stückaktien vom 
Beginn des Geschäftsjahres an dem Gewinn teilnehmen, 
für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten noch kein Beschluss der Haupt- 
versammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-
setzen.

c)  Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zur Ausgabe 
von Options oder Wandelanleihen, Genussrechten 
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina
tionen dieser Instrumente) vom 12. Juli 2011 und ent
sprechende Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011

Die von der Hauptversammlung vom 12. Juli 2011 zu 
Punkt 7 der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung 
des Vorstands zur Ausgabe von Options- oder Wandel- 
anleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und 
zum Ausschluss des Bezugsrechts wird mit Wirksam-
werden der unter nachstehender lit. d) dieses Tagesord-
nungspunktes 7 vorgeschlagenen Satzungsänderung 
aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2011 in Höhe von  
€ 883.805,00 gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der  
Gesellschaft wird mit Eintragung der unter nachstehen-
dem lit. d) dieses Tagesordnungspunktes 7 vorgeschla-
genen Satzungsänderung aufgehoben. 

d) Satzungsänderungen

§ 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt geändert:

„Das Grundkapital ist um bis zu Euro 1.441.800,00 
durch Ausgabe von bis zu 540.000 neuen, auf den In-
haber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der  
Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von  
Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. 
Gläubiger von aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 22. Juni 2016 ausgege-
benen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-

Die Bedingungen können festlegen, dass im Fall der 
Wandlung oder Optionsausübung bzw. bei Erfüllung 
der Options- und Wandlungspflichten auch eigene 
Aktien, Aktien aus genehmigten Kapital der Gesell-
schaft oder andere Leistungen gewährt werden.

In den jeweiligen Bedingungen kann außerdem vor-
gesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung 
der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Er-
füllung der Wandlungspflichten zu beziehenden 
Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtauschrecht  
variabel sind und/oder der Wandlungs- bzw.  
Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand festzu- 
legenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Aktienkurses oder als Folge von  
Verwässerungsschutzbestimmungen während der 
Laufzeit verändert werden kann.

gg)  Ermächtigung zur Festlegung der weiteren An
leihebedingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der Emissionen, insbesondere den 
Zinssatz, die Art der Verzinsung, den Ausgabekurs, 
die Laufzeit und die Stückelung, den Wandlungs- 
bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Op- 
tionszeitraum festzusetzen.

b) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2016

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu  
Euro 1.441.800,00 durch Ausgabe von bis zu 540.000 
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt  
erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapital- 
erhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Er-
füllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die In- 
haber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die 
gemäß vorstehender Ermächtigung unter lit. a) bis zum 
21. Juni 2021 von der Gesellschaft begeben werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß  
lit. a) jeweils festzusetzenden Wandlungs- bzw. Options- 
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 
durchzuführen, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- bzw. Options-
pflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt oder 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt wer-
den.
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die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011 eingetragen 
wird, dies jedoch nur dann, wenn unmittelbar anschlie-
ßend die Eintragung des Bedingten Kapitals 2016 erfolgt. 

Der Vorstand wird, vorbehaltlich des vorstehenden Absat-
zes, ermächtigt, das Bedingte Kapital 2016 unabhängig 
von den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung  
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Steuerberatungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner 
GmbH, München zum Abschlussprüfer für die Prüfung des 
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-
geführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungs- 
beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Juni 2016 
bis zum 21. Juni 2021 ausgegeben werden, von ihren 
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen  
oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.  
Gläubiger der von der Gesellschaft aufgrund des  
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
22. Juni 2016 bis zum 21. Juni 2021 ausgegebenen 
Schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfül-
len oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und 
soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wand-
lungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, 
durch Aktien aus genehmigten Kapital oder durch andere 
Leistungen bedient werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts- 
jahres an, in dem sie durch die Ausübung von Options- 
oder Wandlungsrechten, durch die Erfüllung von Wand-
lungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Abweichend 
hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats festlegen, dass die neuen Stückaktien vom Beginn 
des Geschäftsjahres an dem Gewinn teilnehmen, für  
das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw.  
Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten noch kein Beschluss der Hauptver-
sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns ge-
fasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital- 
erhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,  
§ 4 Abs. 3 dieser Satzung entsprechend der jeweiligen  
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach  
Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu  
ändern.“

e) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehen-
dem lit. d) dieses Tagesordnungspunktes 7 beschlosse-
ne Aufhebung des in § 4 Abs. 3 der Satzung enthalte- 
nen Bedingten Kapitals 2011 und das neue Bedingte  
Kapital 2016 gemäß vorstehender lit. b) und d) dieses 
Tagesordnungspunktes 7 mit der Maßgabe zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden, dass zunächst 
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Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzu-
bieten. Unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen soll 
jedoch ein Ausschluss des Bezugsrechts möglich sein. 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats bei einer Ausgabe von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten gegen Barleistung das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der Schuld- 
verschreibung ihren theoretischen Marktwerkt nicht wesentlich 
unterschreitet. Dies kann zweckmäßig sein, um günstige Bör-
sensituationen rasch wahrnehmen und eine Schuldverschrei-
bung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt 
platzieren zu können. Da die Aktienmärkte volatil sein können, 
hängt die Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissions- 
ergebnisses in verstärktem Maße oft davon ab, ob auf Markt- 
entwicklungen kurzfristig reagiert werden kann. Günstige,  
möglichst marktnahe Konditionen können in der Regel nur fest-
gesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen 
zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei Bezugsrechts- 
emissionen ist, um die Erfolgschancen der Emission sicher- 
zustellen, in der Regel ein nicht unerheblicher Sicherheits- 
abschlag erforderlich. Auch ist bei Gewährung eines  
Bezugsrechts wegen der Ungewissheit der Ausübung (Bezugs-
verhalten) eine alternative Platzierung bei Dritten erschwert 
bzw. mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann 
die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen 
der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Veränderung 
der Marktverhältnisse reagieren, was zu einer für die Gesell-
schaft ungünstigeren Kapitalbeschaffung führen kann.

Für den Fall eines solchen Bezugsrechtsausschlusses  
ergibt sich aus der sinngemäßen Geltung von § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG das Erfordernis einer Festlegung des Ausgabe- 
preises der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem 
Marktwert. Damit soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hin-
sichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung 
getragen werden. Aufgrund der in der Ermächtigung vor- 
gesehenen Festlegung des Ausgabepreises der Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unter dem rechnerischen Markt-
wert, würde der Wert eines Bezugsrechts praktisch auf Null 
sinken. Um diese Anforderung für die Begebung von Schuldver-
schreibungen sicherzustellen, darf der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theo-
retischen Marktwert der jeweiligen Schuldverschreibung nicht 
wesentlich unterschreiten. Dann nämlich ist der Schutz der  
Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes  
gewährleistet und den Aktionären entsteht kein wirtschaftlicher 
Nachteil durch einen Bezugsrechtsauschluss. Aktionäre, die 

Zu Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Vorstands an  
die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4, § 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG 

Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) bietet der 
Gesellschaft zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der 
Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit, je nach 
Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt 
zu nutzen. Insbesondere die Ermächtigung zur Ausgabe  
gewinnabhängiger bzw. gewinnorientierter Instrumente wie  
Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen erweitert  
die bestehenden Möglichkeiten der Gesellschaft, ihre Finanz-
ausstattung durch Ausgabe derartiger Finanzierungsinstru-
mente zu stärken und hierdurch die Voraussetzungen für die 
zukünftige geschäftliche Entwicklung sicherzustellen. Die Aus-
gabe von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme  
von Fremdkapital, das je nach Ausgestaltung der jeweiligen 
Bedingungen sowohl für Ratingzwecke als auch für bilanzielle 
Zwecke als Eigenkapital oder eigenkapitalähnlich eingestuft 
werden kann, zu attraktiven Konditionen. Die erzielten Wandel- 
bzw. Optionsprämien sowie die Eigenkapitaleinstufung kom-
men der Kapitalbasis der Gesellschaft zugute und ermöglichen 
ihr so die Nutzung attraktiver Finanzierungsmöglichkeiten. Die 
ferner vorgesehenen Möglichkeiten, neben der Einräumung von 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten auch Wandlungs- oder 
Optionspflichten zu begründen (bzw. Kombination dieser Instru-
mente), erweitern den Spielraum für die Ausgestaltung dieser 
Finanzierungsinstrumente. Die Ermächtigung gibt der Gesell-
schaft zudem die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschrei-
bungen selbst zu platzieren.

Aus diesem Grunde wird der Hauptversammlung unter Tages-
ordnungspunkt 7 die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen vorgeschlagen. Mit der 
vorgeschlagenen Neufassung soll sowohl eine Anpassung an 
die aktuelle Marktpraxis als auch eine weitere Flexibilisierung 
erreicht werden. Insgesamt sollen Schuldverschreibungen bis 
zu einem Gesamtnennbetrag von Euro 5.000.000,00, die zum 
Bezug von bis zu 1.441.800 auf den Inhaber lautenden Stück- 
aktien der Gesellschaft berechtigen, begeben werden können. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 
Um die Abwicklung zu erleichtern, soll auch von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden können, die Schuldverschreibun-
gen an Kreditinstitute oder Unternehmen im Sinne von § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung auszugeben, sie den 
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einer optimalen Finanzierungsstruktur kann sich ein solches 
Vorgehen nach den Umständen des Einzelfalls anbieten.  
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er 
von der Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschrei- 
bungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandel- oder 
Optionspflichten gegen Sacheinlagen bzw. -leistungen mit  
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Er wird sich 
nur dafür entscheiden, wenn dies im Interesse der Gesellschaft 
und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 
Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des je- 
weiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines prakti-
kablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des  
Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der 
Emission, weil dadurch ein technisch durchführbares Bezugs-
rechtsverhältnis dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzen-
beträge ist je Aktionär gering, deshalb ist der mögliche Verwäs-
serungseffekt ebenfalls als gering anzusehen. Demgegenüber 
ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen Aus-
schluss deutlich höher. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch  
Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungs- bzw. 
Optionspflicht ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet 
sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft  
begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren 
und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 
berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und 
der Ausgabebetrag oder Genussrechte oder Gewinnschuldver-
schreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 
Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahme entspre-
chen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resul-
tieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile 
für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuldver-
schreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch 
keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesell-
schaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die 
Verzinsung vom Vorliegen eines Jahresüberschusses, eines 
Bilanzgewinns oder einer Dividende abhängt. Hingegen wäre 
eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahres- 

ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten 
oder Schuldverschreibungen entsprechend ihrer Beteiligungs-
quote erwerben möchten, können dies durch einen Zukauf über 
den Markt erreichen.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt zudem  
lediglich für Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder  
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten auf 
Aktien, auf die ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von 
insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeit- 
punkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung – oder, falls  
dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung  
dieser Ermächtigung entfällt. Durch diese Anrechnungen wird 
sichergestellt, dass keine Schuldverschreibungen ausgegeben 
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr 
als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre  
in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlos-
sen wird. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Interesse 
der Aktionäre, die bei Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungs-
quote möglichst aufrechterhalten wollen.

Der Vorstand soll auch berechtigt sein, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld- 
verschreibungen auszuschließen, wenn die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen bzw. -leistungen, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen- 
schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unterneh-
men, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder  
sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den 
Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft erfolgt. Voraussetzung ist, dass  
der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis 
zum Wert der Schuldverschreibung steht. Maßgeblich ist der 
nach anerkannten Methoden ermittelte theoretische Marktwert. 
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung 
eröffnet die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen in geeig- 
neten Einzelfällen als Akquisitionswährung im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen einsetzen zu können. So hat 
sich in der Praxis gezeigt, dass es in Verhandlungen vielfach 
notwendig ist, die Gegenleistung nicht in Geld, sondern auch 
oder ausschließlich in anderer Form bereitzustellen. Die Mög-
lichkeit, Schuldverschreibungen als Gegenleistung anzubieten, 
schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb, um interessante 
Akquisitionsobjekte, sowie den notwendigen Spielraum, sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen liquiditäts-
schonend nutzen zu können. Auch unter dem Gesichtspunkt 
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überschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere  
Dividende zu einer höheren Verzinsung führen würde. Mithin 
werden durch die Ausgabe der Genussrechte bzw. Gewinn-
schuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch die Beteili-
gung der Aktionäre an der Gesellschaft und deren Gewinn 
verändert bzw. verwässert. Zudem ergibt sich infolge der markt-
gerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des  
Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, 
kein nennenswerter Bezugsrechtswert. 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit  
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs- 
bzw. Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen 
zum Ausgleich von Verwässerungen ein Bezugsrecht in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der  
Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wand-
lungs- bzw. Optionspflichten zustehen würde. Dies bietet die 
Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung der 
Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die  
Inhaber bereits bestehender Wandlungs- bzw. Optionsrechte 
nach den jeweiligen Bedingungen ermäßigt werden muss. 

In den jeweiligen Bedingungen kann – zur Erhöhung der Flexi-
bilität – vorgesehen werden, dass die Gesellschaft einem 
Wandlungsberechtigten bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien 
der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld 
zahlt. Zulässig soll auch sein, eine Kombination dieser Erfül-
lungsformen vorzusehen. Ferner kann vorgesehen werden, 
dass die Anzahl der bei Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungs- bzw. Options-
pflichten des Emittenten zu beziehenden Aktien bzw. ein  
diesbezügliches Umtauschrecht variabel ist und/oder der  
Wandlungs- bzw. Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand 
festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung 
des Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungsschutz- 
bestimmungen während der Laufzeit verändert werden kann. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss ist insgesamt 
beschränkt. Nach der Ermächtigung darf die Summe der unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des 
Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf 
diese Grenze werden angerechnet (i) Aktien, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderen Ermäch-
tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder 
veräußert werden oder die (ii) aufgrund von während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung 

einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts begebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibun-
gen auszugeben sind. Da nach der vorstehenden Ermächtigung 
die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts bereits 
sehr eingeschränkt ist, wird durch diese zusätzliche Beschrän-
kung, über die gesetzlichen Einschränkungen hinausgehend, 
die Beeinträchtigung der Aktionäre in engen Grenzen gehalten. 

Das vorgesehene bedingte Kaptal dient dazu, die mit den 
gegen bar ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen (bzw. Genussrechten oder Gewinnschuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht, Wandlungs- 
bzw. Optionspflicht) verbundenen Wandlungs- bzw. Options-
recht zu bedienen oder Wandlungs- bzw. Optionspflichten zu 
erfüllen, soweit dazu nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt 
werden. Allerdings dient das vorgesehene bedingte Kapital 
nicht dazu, mit gegen Sachleistung ausgegebene Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Genussrechten oder 
Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Options-
recht, Wandlungs- bzw. Optionspflicht) verbundenen Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte zu bedienen oder Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten zu erfüllen.



2524

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des  
Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge 
bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die  
Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Einbecker Brauhaus AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 89 3090374675 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. 
Wahlvorschläge zur Verfügung:

Einbecker Brauhaus AG 
Hauptversammlungsbüro 
Papenstraße 4–7 
37574 Einbeck 
Telefax: +49 5561 797-311 
E-Mail: Hauptversammlung@einbecker.com

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversamm
lung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesell- 
schaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma 
und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung 
und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären 
die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen  
der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des  
15. Juni 2016 zugehen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn 
des 01. Juni 2016 zu beziehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der 
Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfüg-
bar ist, entnehmen.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein 
Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

Einbeck, im Mai 2016 

Der Vorstand
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Veranstaltungsort / Anfahrt 

Nach Northeim haben Sie sehr gute Anreisemöglichkeiten mit der 
Deutschen Bahn und ebenfalls eine verkehrstechnisch ausge-
zeichnete Anreise mit dem Pkw über die Autobahn 7.

Die Stadthalle Northeim liegt im Zentrum der Stadt und ist mit 
allen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Die Stadt Northeim 
ist durch zwei Autobahnanschlüsse im Bereich des Stadtgebie-
tes an die Nord-Süd-Autobahn A7 angeschlossen. Durch Nort-
heim führen die Bundesstraßen 3, 241 und 248.

Ausreichende Pkw-Parkplätze sind in der integrierten Tiefga-
rage vorhanden. 

Anschrift: Medenheimer Straße / Grafenhof, 37154 Northeim

Für das Navigationssystem geben Sie bitte: Medenheimer 
Straße 4, 37154 Northeim ein (Einfahrt Tiefgarage City Cen-
ter / Stadthalle).

Northeim liegt an der Kreuzung der Nord-Süd-Eisenbahnstre-
cke Hamburg – München und der West-Ost-Strecke Ruhrge-
biet – Halle. Der ICE-Bahnhof Göttingen ist mit der Bahn in ca. 
10 Minuten zu erreichen. Der Inter City zwischen Hannover und 
Göttingen hält in Northeim. Fußläufig erreichen Sie die Stadt-
halle vom Bahnhof aus in ca. 15 Minuten.



Einbecker Brauhaus AG
Papenstraße 4 – 7

37574 Einbeck

T. +49 5561 797-0
F. +49 5561 797-119


